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 Veröffentlicht am 10.10.2006

Norm

StGB §6

StGB §7 Abs2

StGB §91 Abs2

Rechtssatz

§ 91 Abs 2 zweiter Fall StGB liegt vor, wenn der Angri  für die schwere Verletzung (im Sinne der Äquivalenztheorie)

ursächlich und der Erfolg normativ zurechenbar war. Zwischen einem tätlichen Angri  mehrerer und schweren

Abwehrverletzungen des angegri enen Opfers besteht selbst dann, wenn die Gegenwehr o ensiv, aber in Notwehr

erfolgte, durchaus ein Adäquanz- und Risikozusammenhang.
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